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Ethische Aspekte der freiwilligen operatıven Sterilisation

Die geplante rechtliche Regelung der freiwilligen Sterilisation hat die Diskussion über
dieses IThema Neu enttfacht. Zudem sind 1n den etzten Jahren VO  S der Medizin erheblich
einfachere Methoden entwickelt worden, die 198888 einen cehr kurzen Klinikaufenthalt
erfordern, weıl S1e auch bei der Tay keine operatıve OÖffnung der Bauchdecke nötig
machen. Die Sterilisation 1ST damıt ıin vielen Fällen mediziniısch ZUr Methode der Wahl
geworden. Die Anfragen häuten sıch, welche Stellung die Kirche 1n dieser rage ein-
nehme.

Die katholische Morallehre hat die rage der freiwilligen Sterilisatıion ımmer
einem doppelten Aspekt gesehen: als Verletzung der körperlichen Integrität un als
korm artıfzieller Antikonzeption.

Sterilisation als Verletzung der körperlichen Integrität

Die Integritätsverletzung wırd beurteilt nach dem SOgENANNTLEN Totalıtätsprinzip.
In seiner Ansprache den iıtalienischen Urologenkongrefß 1953 hat 1Uus XT tür die
sittliche Erlaubtheit chirurgischer Eıingriffe drei Bedingungen testgelegt: ine Üperatıon
1SEt erlaubt, WCNN erstiens das Verbleiben oder die Tätigkeit eines einzelnen auch un-
den Organs 1M anzcCcn des Organısmus eiınen ernsthaften Schaden verursacht oder ıne
Bedrohung darstellt. Zweitens, WENN dieser Schaden nıcht vermıeden oder wenı1gstens
nıcht bedeutend vermiıindert werden kann, außer durch die 1N Frage stehende Ver-
stümmelung. Drittens, WenNnn In  ® MIt Grund annehmen kann, da{fß die negatıve
Folge, die Verstümmelung un: ıhre Nachwirkungen, durch den posıtıven Erfolg
aufgewogen wiırd, nämlich durch die Beseitigung der Gefahr für den SAdNZCH Organıs-
INUS, durch die Eindimmung der Schmerzen USW.

Wıe großzügig INan MIt diesem Prinzıp umzugehen bereit WAar, zeigt die Haltung
gegenüber der freiwilligen Kastratıon des Mannes. Schon 1957 haben die zuständıgen
römischen Instanzen autf Anfrage hın der freiwillıgen Kastratıon VO  3 Sıttlichkeits-
delinquenten zugestimmt 19 Man Sing dabei nıcht VO  e eıner organıschen Erkrankung,
sondern VO Begrift eliner psychischen Störung Aaus, deren negatıve Wirkungen durch
einen operatıven Eıingrift ın ein gesundes rgan werden können. Die Inte-

Ansprache VO Oktober O33 Utz-Groner I) 2318
» Vgl Decurtins, Sexuelle Probleme ım Lichte der Medizin, 18 Anıma (1952) 311—-317; Härıng,
Das Gesetz Christı1, (1961) 260
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gritätsverletzung (Sterilıtät) wırd dabe;j als Nebeneffekt 1n auf SCHNOMMECN. Eın
direkter Zusammenhang MIt der Antikonzeption wırd ausgeschlossen.

Die Anwendung des Totalitätsprinzips auf die prophylaktische Sterilisation wurde
1M Prinzıp anerkannt, aber diferenziert angewandt. Dıie prinzıpielle Anerkennung
ergibt sich

Aaus der offiziellen kirchlichen Stellungnahme ZAHT: prophylaktischen Sterilisation
bei drohender Getahr einer Vergewaltigung (Kongo-Entscheid). Das Gutachten der
Professoren Palazzıinı, Hürth un Lambruschini kommt ZU Ergebnis, da{fß 1ne direkte
Sterilisation 1Ur dann verboten sel, WEeNN s1e auf die Verhütung der Folgen eines frei-
willigen Geschlechtsverkehrs ausgerichtet sel1. Dann berühre S1e die Geschlechtsordnung
(das Antıkonzeptionsverbot) und lasse darum die Anwendung des Totalitätsprinzips
ıcht Wo SIe ıcht aut eınen freiwilligen Geschlechtsverkehr bezogen sel (wıe be]1
den kongolesischen Schwestern), musse das Totalıtätsprinzıp ZUuUr Anwendung gebracht
werden. Dıies lasse ıne prophylaktische Sterilisation ın Abwägung gegenüber den
Folgen eliner Vergewaltigung durchaus berechtigt erscheinen

Das Totalıtätsprinzip findet aber auch Anwendung be] einer medizinisch-indizier-
ten prophylaktischen Sterilisation. Ausgangspunkt bıldet eine VO  3 Medizinern gemachte
Unterscheidung 7wıschen Intertilität un: Sterilität. Intertilität bedeutet die Unfähig-
keit, weıtere Kinder bıs ZUr Lebensfähigkeit auszutragen; Sterilität dagegen die Kon-
zeptionsunfähigkeıit. Dieser Unterscheidung entsprechend wurde gefolgert, dafß dıe
sıttliche Ordnung 1Ur durch ıne Ma{fßnahme verletzt werde, die auf die Zerstörung
einer gesunden Fertilität hinauslaufe. Wenn aber die Funktion selbst sinnlos geworden
iSt: weıl ine Austragefähigkeit ıcht mehr gegeben Ist, darf INa  e in der Ausschaltung
einer sinnlos gewordenen Funktion durch 1ine direkt sterilisıerende Ma{fßnahme keinen
die siıttliche Ordnung verletzenden Eıngrift sehen. Dıie sterilisierende Ma{fßnahme hat
dann ganzheitlich gyesehen einen therapeutischen Sınn. Diese Überlegungen wurden
nach Konsultation aller deutschen Moraltheologen 1N die Grundsätze un Ratschläge
für ärztliche Ehehiltfe aufgenommen *. Die Auffassung darf heute Moraltheologen
als „sententia probata“ bezeichnet werden Auf Grund dieser Tatsache können WIr
agcCh, daß die offzielle Lehre der hatholischen Kirche einer medizinısch-indizierten
operatıven Sterılıisierung ın bonkreten Fällen DOSLELU gegenübersteht.

Hıer erhebt sıch die rage nach dem vikarııerenden Einsatz der operatıven Sterili-
sat1on beim Ehemann anstelle der Ehefrau. egen iıne Ausweıtung des Totalıtäts-
prinzıps auf das Verhältnis VO Einzelglied un Gemeinschaft ergeben sıch schwer-
wiegende Bedenken. Der einzelne Mensch darf nıcht eintfach dem SanNnzcCh der mensch-
liıchen Gesellschaft geopfert werden. Dıie Fertiliıtät eiINeEY bonkreten Ehe ann aber ohl
mıt echt bıs einem gewıssen rad als ine unteilbare FEinheit angesehen werden.
Sıe partızıplert der Einheits- un: Unauflöslichkeitsverpflichtung der Ehe Wo

Vgl Studı Cattolicı (1961) Nr. 2 9 62—/2; dagegen Bender, 1n * Angelicum 39 (1963) 416—436
92l  92l Vgl AÄArzt und Ehe (Köln, Verlag Wort un: Werk) AD Nr 10

Vgl Weber, Ehenot und Ehegnade, 109—111
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wichtige Gründe einen Eıingriff bei der rau sprechen, un die Alters- un:
Lebenssituation des Mannes erantworten laßt, scheint mir die Anwendung des
Totalıtätsprinzips auf die Geschlechtsgemeinschaft der Ehe und damıiıt ıne vikarıierende
Sterilisation des Mannes sıttlıch vertretbar. Alles bisher Gesagte oılt der Voraus-
SELTZUNG eıner schwer gestorten Fertilität. Weıitergehende Aussagen verlangen ine Aus-
einandersetzung MIit der Haltung der Kirche ZUET Antiıkonzeption.

Sterilisation als orm der Empfängnisverhütung
Dıie Sterilisation gilt als spezifische orm der Empfängnisverhütung. Hiınsıichtlich der

Methoden der Antikonzeption hat bekanntlich apst Paul NL in der Enzyklika
„Humanae vıitae“ die tradıtionelle Lehre bestätigt, wonach jeder direkte Eıngrift 1n
das Zeugungsgeschehen unerlaubt sel1. Als ınwandfrei werden NUur Wege der Enthalt-
samkeit anerkannt. Dieser Entscheid hat einer erheblichen Diskrepanz zwıschen
der offiziellen Lehre un: der sıttlıchen Überzeugung VO  e vielen Gläubigen geführt. Be1i
einer Umfrage des Allensbacher Instıtuts über die Dissonanzgefühle zwıschen Wert-
vorstellungen der Gläubigen un der Auffassung der Kirche lıegt MIt Abstand das
Problem der Empfängnisverhütung der Spitze. 61 Prozent der deutschen Katholiken
denken hier anders als die Kirche „Hıer handelt sıch oftensichtlich nıcht blo{fß
1ine durch Abständigkeit VO kirchlichen Leben her erklärende negatıve Eınstellung
Z Wertsystem der Kırche oder Mifßverständnisse. Hıerin kommt sicherlich die
einschlägige moraltheologische Diskussion ZU Tragen, die 1n der überwiegenden
Mehrzahl der Fachvertreter 1n Fragen der Empfängnisverhütung bezüglich der
ZCHNANNTEN Methodenwahl mMı1t schwerwiegenden Argumenten ıne VO  w} der 1n ‚Hu-
ana vıtae‘ nıedergelegten kırchlichen Lehrmeinung abweichende Posıition vertrıtt.“

Das hat ohl] die Bischofskonferenzen mehrerer Länder veranlaßt, 1m Zusammen-
hang MIit dem papstlichen Entscheid die Gläubigen ausdrücklich auf die Möglichkeit
un: Pflicht der eigenen Gewissensentscheidung hinzuweisen: Fın Ereignis, das 1n der
NEeUeEeEeren Kiırchengeschichte seinesgleichen sucht. Dabei wırd Wr ZESAZT, dafß der e1In-
zelne die Argumente des Lehrschreibens ernsthaft bedenken musse, daß aber die persön-
iıche Auseinandersetzung eines geforderten Katholiken auch eliner VO apst ab-
weıchenden Meınung führen könne. Dieser Hınweis auf die Berechtigung der Eıgen-
entscheidung 1St ine große Chance, die In der Kırche QCNUTZL werden sollte. Es genugt
aber nıcht, WEeNn die kırchliche Verkündigung diesem persönlich VE  Trtietfen

Entscheid aufruft; die unterschiedlichen Begründungen SOWI1e die pluralen Möglıch-
keiten der Entscheidung mussen aufgezeigt werden.

Dıie Argumentatıon in „Humanae vitae“ gipfelt 1n der Aussage, eın absıichtlich -
truchtbar gemachter Geschlechtsverkehr se1 ein 1n siıch unsittlicher Akt (intrinsece

Gründel, In Befragte Katholiken ZUuUr Zukunft VO Glaube und Kirche, hrsg. Forster (Freiburg
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inhonestum), un se1l „nıemals erlaubt auch AUus noch ernsten Gründen nıcht
Böses Lun elınes Zweckes wiıllen wollen, W as seiner Natur
nach die sıttliche Ordnung verletzt“ (Nr 14) Dıies letztere 1St insofern richt1g, als keine
noch gute Absıcht Je rechtfertigen kann, da{fß 90083  e sıttliıch schlecht handelt. Dıie rage
ıSE aber, ob e1n absıchtlich unfruchtbar gemachter ARt bedingungslos sıttlıch schlecht seL.
Dies wırd War 1m Text nıcht explizıt ZESAZT, aber der Begriff „intrıinsece iınhonestum“
wıird als „bedingungslos absolut widersittlich“ insınulert, weiıl] die Argumentatıon
etztlich darauf hinausläuft, die künstliche Empfängnisverhütung un allen Unistan-
den un ohne Rücksicht auf eventuelle Folgen für verboten erklären.

Damıt lıegt hıer eiıner der Fälle VOT, 1in denen die moraltheologische Diskussion heute
VO deontologischer Normierung spricht, eın Begrift, dem in den Handbüchern die
„moralıtas absoluta“ korrespondiert. ıne solche Weise der Normierung stellt nach
weitgehender Übereinstimmung der Moraltheologie einen seltenen Ausnahmetall in
der AaNSONSTEN fast durchgängig teleologisch, un Berücksichtigung der Folgen
des Handelns, argumentierenden katholischen Tradition dar Neuere Untersuchun-
en * bestreiten Recht dıe deontologische Begründung sittlicher Urteile kategorialer
kte Deontologische Gültigkeit können 1Ur analytische Urteile beanspruchen (morden,

ungerecht toten, 1St ungerecht!). Wer die Kontingenz der NSCTIC menschlichen
Handlungen bestimmenden Werte anerkennt, muß grundsätzlich für ıne Berück-
sichtigung der Bedingungen, Hr ine Güterabwägung, offenstehen.

Das oilt für alle kontingenten Güter, S1e oilt auch tür das Gut der Zeugung. Auch
VO  z ıhm annn nıcht QESAYT werden, könne n1ıe un: nırgendwo A  CpgChH e1in größeres
Gut stehen un biınde darum auf jene 1n der Normierung der Empfängnisregelung
implizierte absolute Weıse Mıt der Zulassung der Zeitwahl VEn Fruchtbarkeıits-
regelung hat 3803  =) iındirekt den relatıyen Wert der Zeugung zugegeben Um aber die
Wiıdersittlichkeit des Gebrauchs antikonzeptioneller Mittel aufrechtzuerhalten, oreift
INan auf den iın den natürlichen (jesetzen un Zeiten sıch maniıfestierenden Wıiıllen
Gottes zurück („Deus naturales Jeges teMDOFa fecundıitatis dısposult“, Nr In
Hıer wird das sittliche Urteil nıcht mehr bloß auf Werteinsichten verwıesen, sondern
das verantwortliche menschliche Handeln wiırd die Einhaltung biologischer (jesetz-

mäfßigkeiten gebunden.
Daran wurde nach „mMumanae vıtae“ VO vielen Seıiten Kritik veübt, daß WI1r

hıer nıcht Jängst Gesagtes wiederholen wollen Es soll 11UTLr klar betont werden, daß dies

Vgl Schüller, Zur Problematik allgemeın verbindlicher ethischer Grundsätze, 1n : Theol 10 Phil 45

(1970) 1—23; ers. Die Begründung sıttlıcher Urteile (Düsseldorf Fuchs, Der Absolutheitscharak-
ter sittlıcher Handlungsnormen, 1n : Testimon1ium veritatl, hrsg, g Wolter (Frankf. Theol Studien,

7); Böckle, Untehlbare Normen? 1n } Fehlbar?, hrsg. \ Küng (Zürıch
Auch nach „Humanae vıtae“ 1St der Akt 1n seinen biologischen (sesetzen gesehen SO wOB] autf Zeugung

wıe auf Nicht-Zeugung ausgerichtet. Darum lıegt das sittlıch Widersprüchliche ıcht 1m Ausschlufß des

Zeugungszwecks als solchem, sondern 1mM Widerspruch den durch die biologischen esetze umschrie-
benen und ıhnen gemäfß verwirklichenden Fruchtbarkeitsauftrag der CGatten. Diıese esetze weısen den
VWeg sowohl ZUTr verantwortlichen Zeugung Ww1e ZUTE Nıcht-Zeugung.
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ine Identifizierung VO  — Se1ns- und Sollensordnung bedeutet, W1e s1e die katholische
Tradıtion on nıcht kennt. Zu echt beurteilt die Tradition das menschliche Handeln
nach objektiven VWerteinsichten, hier aber zibt nıcht ıne Werteinsicht den Ausschlag,
sondern der Unterschied zwıschen naturhafter un künstlicher Verursachung. Hıer
wırd die Normativıtät elines biologischen Faktums behauptet Dies 1St eın merkwür-S n c Can . a diger mweg ZUuUr Rettung einer deontologischen Argumentatıon, die VO Wert der
Zeugung selbst ZAUS nıcht halten 1St Das dem traditionellen Antıkonzeptionsverbot
zugrunde liegende sıttliıche Urteil müßte 1ın teleologischer Begründung etiw2 lauten: S
1St widersittlich, die Zeugung ZUS der geschlechtlichen Hıngabe aktıv auszuschließen,

se1 denn, dıie Vermeidung einer Empfängnis se1 Aaus wichtigen Gründen angeze1igt
und die Enthaltsamkeit dem Wohl des Paares abträglich.“

Wenn sıch 1U  w} heute die Bedingungen veändert haben, dafß nıcht LLUFL ausnahmsweise,
sondern regelmäßig der Fall eiıner siıttlıch gerechtfertigten Empfängnisverhütung e1InNn-
trıtt, dann braucht i1Nan nıcht das sıttliche Urteil aindern, aber ohl 1St die veränderte
Regelmäßigkeit in entsprechender Weiıse normatıv deutlich machen. Das könnte
geschehen, indem Ina  3 erklärt, die Empfängnisverhütung MmMusse in jedem Fall durch
entsprechende Gründe gerechtfertigt sein und die Methode musse auf die Gesundheit
un die personale Würde der Gatten Rücksicht nehmen. Dıiıe Aussagen verschiedener
Synoden der etzten eıt gehen 1n dieser Rıchtung.

Diese Diskussion die sıttliche Bewertung der aktıven Zeugungsverhinderung
rückt auch die Beurteilung der Sterilisation 1n eın eui  S Licht Wer MIt „mMumanae
vıtae“ der inneren RBosheit jeder künstlichen Konzeptionsverhinderung resthält, muß
auch jede Sterilisation T: blofßen Prophylaxe ablehnen. Wer jedoch CC „HMumanae
vitae“ 1ne Konzeptionsverhinderung nıcht als 1in jedem Fall schlecht betrachtet (dies
dürfte ein erheblicher Teıl der Bischöfe und Theologen se1n), der mu die Sterilisation
als „Ultima ratıo“ e1ıner indiızierten Konzeptionsverhütung etrachten. Die sıttliche
Beurteilung wırd dann die posıtıyen un: negatıven Folgen 1m wohlverstandenen a
teresse der Person gewı1ssenhaft abwägen. Wo 1ne dauernde Verhütung Nach-
kommenschaft angezeigt 1St;, da könnte die Sterilisatıion in die Überlegung miıtein-
bezogen werden.

Zusammenfassung

Wo die Fertilität einer Ehe gesundheıitlıch definitiv gestört 1St, csehe iıch VO  =) der offi-
zıiellen Lehre der Kırche her eın Verdikt für ıne medizinisch indıizıierte operatıve
Sterilisation. Dıie stellvertretende Bereitschaft e1nes Gatten für den andern müßte
e1gens gyeprüft werden.

Vgl Schüller, Dıie Begründung sıttlicher Urteile, 174 Es 1St nıchts dagegen einzuwenden, WENN In  }

würde, die biologischen esetze eröftfnen eıine Möglıichkeit ZUr Regelung; ber Inan SagtT, diese Ge-
verbieten eınen andern Weg; un: das geht nıcht!
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ine Sterilisatıon des Mannes oder der A M Ultima ratıo eıner allgemein indi-

zierten Konzeptionsregelung MUu: ach der entsprechenden Haltung „HMumanae
vitae“ beurteilt werden. Nachdem anerkanntermafßen die Wahl der Methode 1ın die
objektiven Kriıterien geprüfte Entscheidung der Gatten gehört, mu{(ß dies entsprechend
auch für die Sterilisation gelten.

Wo in katholischen Krankenhäusern die medikamentöse Antiıkonzeption toleriert
wiırd, müßte konsequenterweıse auch die operatıve Sterilisierung als Ultima ratıo
einer gebotenen dauernden Konzeptionsverhütung zugelassen werden.
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